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VERORDNUNG (EU) 2015/1755 DES RATES 

vom 1. Oktober 2015 

über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Burundi 

Artikel 1 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „Anspruch“ jede vor oder nach Inkrafttreten dieser Verordnung er
hobene Forderung, die mit der Durchführung eines Vertrags oder 
einer Transaktion im Zusammenhang steht, unabhängig davon, ob 
sie gerichtlich geltend gemacht wird oder wurde, und umfasst ins
besondere 

i) Forderungen auf Erfüllung einer Verpflichtung aus oder in Ver
bindung mit einem Vertrag oder einer Transaktion, 

ii) Forderungen auf Verlängerung oder Zahlung einer Obligation, 
finanziellen Garantie oder Gegengarantie in jeglicher Form, 

iii) Forderungen nach Schadenersatz in Verbindung mit einem Ver
trag oder einer Transaktion, 

iv) Gegenforderungen, 

v) Forderungen auf Anerkennung oder Vollstreckung — auch im 
Wege der Zwangsvollstreckung — von Gerichtsurteilen, 
Schiedssprüchen oder gleichwertigen Entscheidungen, ungeach
tet des Ortes, an dem sie ergangen sind; 

b) „Vertrag oder Transaktion“ jedes Geschäft, ungeachtet der Form und 
des anwendbaren Rechts, bei dem dieselben oder verschiedene Par
teien einen oder mehrere Verträge abschließen oder vergleichbare 
Verpflichtungen eingehen; als „Vertrag“ gelten auch alle Garantien, 
insbesondere finanzielle Garantien und Gegengarantien sowie Kre
dite, rechtlich unabhängig oder nicht, ebenso alle Nebenvereinbarun
gen, die auf einem solchen Geschäft beruhen oder mit diesem im 
Zusammenhang stehen; 

c) „zuständige Behörden“ die auf den in Anhang II aufgeführten Inter
netseiten angegebenen zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten; 

d) „wirtschaftliche Ressourcen“ Vermögenswerte jeder Art, unabhängig 
davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweg
lich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber für den 
Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwendet wer
den können; 

e) „Einfrieren von wirtschaftlichen Ressourcen“ die Verhinderung der 
Verwendung von wirtschaftlichen Ressourcen für den Erwerb von 
Geldern, Waren oder Dienstleistungen, die auch den Verkauf, das 
Vermieten oder das Verpfänden dieser Ressourcen einschließt, sich 
aber nicht darauf beschränkt; 

f) „Einfrieren von Geldern“ die Verhinderung jeglicher Form der Be
wegung, des Transfers, der Veränderung und der Verwendung von 
Geldern sowie des Zugangs zu ihnen oder ihres Einsatzes, wodurch 
das Volumen, die Höhe, die Belegenheit, das Eigentum, der Besitz, 
die Eigenschaften oder die Zweckbestimmung der Gelder verändert 
oder sonstige Veränderungen bewirkt werden, die eine Nutzung der 
Gelder einschließlich der Vermögensverwaltung ermöglichen; 

▼B
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g) „Gelder“ finanzielle Vermögenswerte und Vorteile jeder Art, die 
Folgendes einschließen, aber nicht darauf beschränkt sind: 

i) Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Zahlungsanwei
sungen und andere Zahlungsmittel, 

ii) Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, Gut
haben auf Konten, Zahlungsansprüche und verbriefte Forderun
gen, 

iii) öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel 
einschließlich Aktien und Anteilen, Wertpapierzertifikate, Ob
ligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe und De
rivate, 

iv) Zinserträge, Dividenden und andere Einkünfte oder Wert
zuwächse aus Vermögenswerten, 

v) Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfül
lungsgarantien und andere finanzielle Ansprüche, 

vi) Akkreditive, Konnossemente, Übereignungsurkunden und 

vii) Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen 
oder anderen Finanzressourcen; 

h) „Gebiet der Union“ die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, in denen 
der Vertrag Anwendung findet, nach Maßgabe der im Vertrag fest
gelegten Bedingungen, einschließlich ihres Luftraums. 

Artikel 2 

(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die Eigentum 
oder Besitz der in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen 
Personen, Einrichtungen oder Organisationen sind oder von diesen ge
halten oder kontrolliert werden, werden eingefroren. 

(2) Den in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Per
sonen, Einrichtungen oder Organisationen dürfen weder unmittelbar 
noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung 
gestellt werden oder zugute kommen. 

(3) Anhang I enthält eine Liste der natürlichen und juristischen Per
sonen, Organisationen und Einrichtungen, die vom Rat gemäß Artikel 2 
Absatz 1 des Beschlusses (GASP) 2015/1763 des Rates ermittelt wur
den als 

a) verantwortlich für die Untergrabung der Demokratie und die Behin
derung — auch durch Gewalttaten, Repression oder Aufstachelung 
zur Gewalt — einer politischen Lösung in Burundi, 

b) beteiligt an der Planung, Leitung und Begehung von Handlungen in 
Burundi, die internationale Menschenrechte oder humanitäres Völ
kerrecht verletzen oder die schwere Menschenrechtsübergriffe dar
stellen, und 

c) in Verbindung stehend mit den in Buchstabe a und b gennannten 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen. 

▼B
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Artikel 3 

(1) Abweichend von Artikel 2 können die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirt
schaftlicher Ressourcen oder die Bereitstellung bestimmter Gelder oder 
wirtschaftlicher Ressourcen unter ihnen geeignet erscheinenden Bedin
gungen genehmigen, nachdem festgestellt wurde, dass die betreffenden 
Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen 

a) für die Befriedigung der Grundbedürfnisse der in Anhang I auf
geführten natürlichen oder juristischen Personen und der unterhalts
berechtigten Familienangehörigen solcher natürlicher Personen, unter 
anderem für die Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hy
potheken, Medikamenten und medizinischer Behandlung, Steuern, 
Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungsein
richtungen, erforderlich sind, 

b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare oder der Er
stattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung 
juristischer Dienstleistungen dienen, 

c) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Kosten für die 
routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrorener Gelder 
oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen oder 

d) für außerordentliche Ausgaben erforderlich sind, vorausgesetzt, dass 
die zuständige Behörde den zuständigen Behörden der anderen Mit
gliedstaaten und die Kommission über die Gründe, aus denen ihres 
Erachtens eine Sondergenehmigung erteilt werden sollte, mindestens 
zwei Wochen vor Erteilung der Genehmigung notifiziert hat. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied
staaten und die Kommission über jede nach Absatz 1 erteilte Genehmi
gung. 

Artikel 4 

(1) Abweichend von Artikel 2 Absatz 1 können die zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten die Freigabe bestimmter eingefrorener 
Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, wenn die folgen
den Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegenstand eines 
Schiedsspruchs, der vor dem Datum, an dem die in Artikel 2 ge
nannte natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrich
tung in Anhang I aufgenommen wurde, ergangen ist, oder einer vor 
oder nach diesem Datum in der Union ergangenen Gerichts- oder 
Verwaltungsentscheidung oder einer im betreffenden Mitgliedstaat 
vollstreckbaren Gerichtsentscheidung; 

b) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rahmen der 
geltenden Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften über die Rechte 
des Gläubigers ausschließlich für die Erfüllung der Forderungen ver
wendet, die durch eine solche Entscheidung gesichert sind oder de
ren Bestand in einer solchen Entscheidung bestätigt worden ist; 

c) die Entscheidung kommt nicht einer in Anhang I aufgeführten na
türlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung 
zugute; und 

d) die Anerkennung der Entscheidung steht nicht im Widerspruch zur 
öffentlichen Ordnung des betreffenden Mitgliedstaats. 

▼B
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(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied
staaten und die Kommission über jede nach Absatz 1 erteilte Genehmi
gung. 

Artikel 5 

(1) Schuldet eine in Anhang I aufgeführte natürliche oder juristische 
Person, Organisation oder Einrichtung Zahlungen aufgrund von Verträ
gen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die von der betreffenden 
natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung 
vor dem Tag geschlossen bzw. übernommen wurden, an dem diese 
natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung in An
hang I aufgenommen wurde, so können die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten abweichend von Artikel 2 Absatz 1 die Freigabe be
stimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter 
ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen genehmigen, wenn die be
treffende zuständige Behörde festgestellt hat, dass 

a) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen für eine von einer in 
Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, Organi
sation oder Einrichtung geschuldete Zahlung verwendet werden und 

b) die Zahlung nicht gegen Artikel 2 Absatz 2 verstößt. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied
staaten und die Kommission über jede nach Absatz 1 erteilte Genehmi
gung. 

Artikel 6 

(1) Artikel 2 Absatz 2 hindert Finanz- und Kreditinstitute nicht da
ran, Gelder, die von Dritten auf das Konto einer in der Liste geführten 
natürlichen oder juristischen Person, Einrichtung oder Organisation 
überwiesen werden, auf den eingefrorenen Konten gutzuschreiben, so
fern die auf diesen Konten gutgeschriebenen Beträge ebenfalls einge
froren werden. Die Finanz- oder Kreditinstitute unterrichten unverzüg
lich die einschlägige zuständige Behörde über diese Transaktionen. 

(2) Artikel 2 Absatz 2 gilt nicht für eine auf eingefrorene Konten 
erfolgte Gutschrift von 

a) Zinsen und sonstigen Erträgen dieser Konten, 

b) Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflich
tungen, die vor dem Datum, an dem die in Artikel 2 genannte na
türliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung in 
Anhang I aufgenommen wurde, geschlossen wurden beziehungs
weise entstanden sind, oder 

c) Zahlungen aufgrund von in einem Mitgliedstaat ergangenen oder in 
dem betreffenden Mitgliedstaat vollstreckbaren gerichtlichen, behörd
lichen oder schiedsgerichtlichen Entscheidungen; 

sofern diese Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen nach Artikel 2 
Absatz 1 eingefroren werden. 

Artikel 7 

(1) Unbeschadet der geltenden Vorschriften über die Anzeigepflicht, 
die Vertraulichkeit und das Berufsgeheimnis sind natürliche und juris
tische Personen, Organisationen und Einrichtungen verpflichtet, 

▼B
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a) Informationen, die die Anwendung dieser Verordnung erleichtern, 
wie etwa Informationen über die nach Artikel 2 eingefrorenen Kon
ten und Beträge, unverzüglich der zuständigen Behörde des Mit
gliedstaats, in dem sie ihren Sitz bzw. Wohnsitz haben, und — direkt 
oder über den Mitgliedstaat — der Kommission zu übermitteln und 

b) mit der zuständigen Behörde bei der Überprüfung dieser Informatio
nen zusammenzuarbeiten. 

(2) Die zusätzlichen Informationen, die direkt bei der Kommission 
eingehen, werden den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt. 

(3) Die nach diesem Artikel übermittelten oder entgegengenommenen 
Informationen dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie 
übermittelt oder entgegengenommen wurden. 

Artikel 8 

Es ist verboten, wissentlich und vorsätzlich an Tätigkeiten teilzuneh
men, mit denen die Umgehung der Maßnahmen nach Artikel 2 be
zweckt oder bewirkt wird. 

Artikel 9 

(1) Die natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und 
Einrichtungen sowie ihre Führungskräfte und Beschäftigten, die im gu
ten Glauben, im Einklang mit dieser Verordnung zu handeln, Gelder 
oder wirtschaftliche Ressourcen einfrieren oder ihre Bereitstellung ab
lehnen, können hierfür nicht haftbar gemacht werden, es sei denn, es ist 
nachgewiesen, dass das Einfrieren oder das Zurückhalten der Gelder 
oder wirtschaftlichen Ressourcen auf Fahrlässigkeit beruht. 

(2) Natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein
richtungen können für ihr Handeln nicht haftbar gemacht werden, 
wenn sie nicht wussten und keinen vernünftigen Grund zu der Annahme 
hatten, dass sie mit ihrem Handeln gegen die Maßnahmen nach dieser 
Verordnung verstoßen. 

Artikel 10 

(1) Forderungen im Zusammenhang mit Verträgen oder Transaktio
nen, deren Erfüllung bzw. Durchführung von den mit dieser Verordnung 
verhängten Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar, ganz oder teilweise 
berührt wird, einschließlich Schadensersatzansprüchen und ähnlichen 
Ansprüchen, wie etwa Entschädigungsansprüche oder Garantieansprü
che, vor allem Ansprüche auf Verlängerung oder Zahlung einer Obliga
tion, einer Garantie oder eines Schadensersatzanspruchs, insbesondere 
einer finanziellen Garantie oder eines finanziellen Schadensersatz
anspruchs in jeglicher Form, wird nicht stattgegeben, sofern sie geltend 
gemacht werden von: 

a) den benannten, in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristi
schen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, 

b) sonstigen natürlichen und juristischen Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen, die über eine der in Buchstabe a genannten Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen oder in deren Namen handeln. 

(2) In Verfahren zur Durchsetzung eines Anspruchs trägt die natür
liche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung, die den 
Anspruch geltend macht, die Beweislast dafür, dass die Erfüllung des 
Anspruchs nicht nach Absatz 1 verboten ist. 

▼B
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(3) Dieser Artikel berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten 
natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtun
gen auf gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Nichterfüllung 
vertraglicher Pflichten nach dieser Verordnung. 

Artikel 11 

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten informieren sich unter
einander über die nach dieser Verordnung getroffenen Maßnahmen und 
übermitteln einander ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnung 
vorliegende sonstige sachdienliche Informationen, insbesondere über 

a) nach Artikel 2 eingefrorene Gelder und nach den Artikeln 3, 4 und 5 
erteilte Genehmigungen, 

b) Verstöße, Vollzugsprobleme und Urteile einzelstaatlicher Gerichte. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln einander und der Kommission 
unverzüglich ihnen vorliegende sonstige sachdienliche Informationen, 
die die wirksame Anwendung dieser Verordnung berühren könnten. 

Artikel 12 

Die Kommission wird ermächtigt, Anhang II auf der Grundlage der von 
den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen zu ändern. 

Artikel 13 

(1) Beschließt der Rat, die in Artikel 2 Absatz 1 genannten Maß
nahmen auf eine natürliche oder juristische Person, Organisation oder 
Einrichtung anzuwenden, so ändert er Anhang I entsprechend. 

(2) Der Rat setzt die in Absatz 1 genannten natürlichen oder juristi
schen Personen, Organisationen oder Einrichtungen entweder auf direk
tem Weg, falls die Anschrift bekannt ist, oder durch Veröffentlichung 
einer Bekanntmachung von seinem Beschluss und den Gründen für ihre 
Aufnahme in die Liste in Kenntnis und gibt dabei diesen natürlichen 
oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen Gelegen
heit zur Stellungnahme. 

(3) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden stichhaltige 
neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat seinen Beschluss und 
unterrichtet die natürliche oder juristische Person, Organisation oder 
Einrichtung entsprechend. 

(4) Die Liste in Anhang I wird in regelmäßigen Abständen, mindes
tens aber alle 12 Monate überprüft. 

Artikel 14 

(1) Anhang I enthält die Gründe für die Aufnahme der betreffenden 
Personen, Organisationen und Einrichtungen in die Liste. 

(2) Anhang I enthält, soweit verfügbar, die Angaben, die für die Iden
tifizierung der betreffenden natürlichen und juristischen Personen, Orga
nisationen oder Einrichtungen erforderlich sind. In Bezug auf natürliche 
Personen können diese Angaben Namen, einschließlich Aliasnamen, Ge
burtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Reisepass- und Personalaus
weisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit bekannt, sowie Funktion 

▼B
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oder Beruf umfassen. In Bezug auf juristische Personen, Organisationen 
und Einrichtungen können diese Angaben Namen, Ort und Datum der 
Registrierung, Registriernummer und Geschäftsort umfassen. 

Artikel 15 

(1) Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die Bestimmungen 
dieser Verordnung Sanktionen fest und treffen die zur Sicherstellung 
ihrer Anwendung erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sank
tionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Bestimmungen 
unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung mit und melden ihr 
alle Änderungen dieser Bestimmungen. 

▼M3 

Artikel 15a 

(1) Der Rat, die Kommission und der Hohe Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik („Hoher Vertreter“) dürfen personenbezo
gene Daten verarbeiten, um ihre Aufgaben nach dieser Verordnung zu 
erfüllen. Zu diesen Aufgaben gehören 

a) für den Rat: Ausarbeitung und Durchführung von Änderungen des 
Anhangs I; 

b) für den Hohen Vertreter: Ausarbeitung von Änderungen des An
hangs I; 

c) für die Kommission: 

i) Aufnahme des Inhalts von Anhang I in die elektronische kon
solidierte Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, die 
finanziellen restriktiven Maßnahmen der Union unterliegen, und 
in die interaktive Weltkarte der EU-Sanktionen, die beide öffent
lich zugänglich sind; 

ii) Verarbeitung von Informationen über die Auswirkungen der ge
mäß dieser Verordnung getroffenen Maßnahmen, z. B. Wert der 
eingefrorenen Gelder, und von Informationen über die von den 
zuständigen Behörden erteilten Genehmigungen. 

(2) Der Rat, die Kommission und der Hohe Vertreter dürfen gege
benenfalls Daten, die Straftaten der in der Liste geführten natürlichen 
Personen, strafrechtliche Verurteilungen dieser Personen oder Siche
rungsmaßregeln im Zusammenhang mit diesen Personen betreffen, nur 
in dem Umfang verarbeiten, in dem es für die Ausarbeitung des An
hangs I erforderlich ist. 

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung werden der Rat, die in An
hang II dieser Verordnung angegebene Dienststelle der Kommission und 
der Hohe Vertreter zu „für die Verarbeitung Verantwortlichen“ im Sinne 
von Artikel 3 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2018/1725 bestimmt, um 
sicherzustellen, dass die betroffenen natürlichen Personen ihre Rechte 
nach der Verordnung (EU) 2018/1725 ausüben können. 

▼B
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Artikel 16 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die in dieser Verordnung genann
ten zuständigen Behörden und geben sie auf den in Anhang II auf
geführten Websites an. Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission 
jede Änderung der Adressen ihrer in Anhang II aufgeführten Websites. 

(2) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission ihre zuständigen 
Behörden, einschließlich der Kontaktdaten dieser Behörden, unverzüg
lich nach Inkrafttreten dieser Verordnung und notifizieren ihr jede spä
tere Änderung. 

(3) Soweit diese Verordnung eine Notifizierungs-, Informations- oder 
sonstige Mitteilungspflicht gegenüber der Kommission vorsieht, werden 
dazu die Anschrift und die anderen Kontaktdaten verwendet, die in 
Anhang II angegeben sind. 

Artikel 17 

Diese Verordnung gilt 

a) im Gebiet der Union einschließlich ihres Luftraums, 

b) an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt der 
Mitgliedstaaten unterstehen, 

c) für natürliche Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitglied
staats besitzen, innerhalb und außerhalb des Gebiets der Union, 

d) für nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete oder eingetra
gene juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen inner
halb und außerhalb des Gebiets der Union, 

e) für juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Bezug 
auf Geschäfte, die ganz oder teilweise in der Union getätigt werden. 

Artikel 18 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B
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ANHANG I 

Liste der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen nach Artikel 2 

Name Angaben zur Identität Gründe für die Benennung 

▼M5 

1. Godefroid BIZIMANA Geschlecht: männlich 

Geburtsdatum: 23.4.1968 

Geburtsort: Nyagaseke, Ma
bayi, Cibitoke 

Besitzt die burundische Staats
angehörigkeit. Reisepass-Nr.: 
DP0001520 

„Chargé de missions de la Présidence“ und 
ehemaliger stellvertretender Generaldirektor 
der Nationalpolizei. Am 31. Dezember 
2019 wurde Herr Bizimana zum Polizeiprä
sidenten befördert. Verantwortlich für die 
Untergrabung der Demokratie durch opera
tive Entscheidungen, die zu unverhältnis
mäßiger Anwendung von Gewalt und zu 
Maßnahmen gewaltsamer Repression gegen 
die friedlichen Demonstrationen geführt ha
ben, die am 26. April 2015 nach der An
kündigung der Präsidentschaftskandidatur 
von Präsident Nkurunziza begonnen haben. 

2. Gervais NDIRAKOBUCA 
alias NDAKUGARIKA 

Geschlecht: männlich 

Geburtsdatum: 1.8.1970 

Besitzt die burundische Staats
angehörigkeit. Reisepass-Nr.: 
DP0000761 

Seit Juni 2020 Minister für Inneres, Ge
meinschaftsentwicklung und öffentliche Si
cherheit. Ehemaliger Kabinettschef der Prä
sidialverwaltung („Présidence“); verantwort
lich für Angelegenheiten in Bezug auf die 
Nationalpolizei von Mai 2013 bis Novem
ber 2019 und ehemaliger Generaldirektor 
des Nationalen Nachrichtendienstes von No
vember 2019 bis Juni 2020. Verantwortlich 
für die Behinderung der Suche nach einer 
politischen Lösung in Burundi durch die 
Erteilung von Anweisungen, die zu unver
hältnismäßiger Anwendung von Gewalt, 
Gewalthandlungen, Repressionen und Ver
letzungen internationaler Menschenrechte 
gegen die Teilnehmer an den Demonstratio
nen geführt haben, die ab dem 26. April 
2015 nach der Ankündigung der Präsident
schaftskandidatur von Präsident Nkurunziza 
stattgefunden haben, so auch am 26., 27. 
und 28. April 2015 in den Bezirken Nyaka
biga und Musaga in der Provinz Bujum
bura. 

▼M1 

3. ►C1 Mathias-Joseph 
NIYONZIMA ◄ 

alias KAZUNGU 

Geburtsdatum: 6.3.1956; 
2.1.1967 
Geburtsort: Kanyosha Com
mune, Mubimbi, 
Bujumbura-Rural Province, 
Burundi 
Registriernummer (SNR): 
O/00064 
Besitzt die burundische Staats
angehörigkeit. 
Reisepass Nr.: OP0053090 

Beamter des Nationalen Nachrichtendiens
tes. Verantwortlich für die Behinderung 
der Suche nach einer politischen Lösung 
in Burundi, indem er zur Gewaltanwendung 
und zu Repressionen bei den Demonstratio
nen aufgestachelt hat, die am 26. April 
2015 nach der Ankündigung der Präsident
schaftskandidatur von Präsident Nkurunziza 
begonnen haben. Ist verantwortlich dafür, 
auch außerhalb von Burundi die Ausbil
dung, Koordinierung und Bewaffnung der 
paramilitärischen Milizen der Imbonerakure 
unterstützt zu haben, die für Gewalthand
lungen, Repressionsmaßnahmen und 
schwere Menschenrechtsübergriffe in Bu
rundi verantwortlich sind. 

▼B
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Name Angaben zur Identität Gründe für die Benennung 

4. Léonard 
NGENDAKUMANA 

Geburtsdatum: 24.11.1968 
Besitzt die burundische Staats
angehörigkeit. Reisepass-Nr.: 
DP0000885 

Ehemaliger „Chargé de Missions de la Pré
sidence“ und ehemaliger General des Hee
res. Hat durch die Teilnahme an dem ver
suchten Staatsstreich vom 13. Mai 2015, 
durch den die Regierung Burundis gestürzt 
werden sollte, die Suche nach einer politi
schen Lösung in Burundi behindert. Verant
wortlich für Gewalthandlungen (Granaten
angriffe), die in Burundi begangen wurden, 
sowie für Anstiftung zu Gewalt. General 
Léonard Ngendakumana hat sich öffentlich 
für Gewalt als Mittel zur Durchsetzung po
litischer Ziele ausgesprochen. 

▼B
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ANHANG II 

Websites mit Informationen über die zuständigen Behörden und Anschrift 
für Notifikationen an die Europäische Kommission 

▼M2 
BELGIEN 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/ 
sancties 

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/ 
sanctions 

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions 

BULGARIEN 

https://www.mfa.bg/en/101 

TSCHECHISCHE REPUBLIK 

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html 

DÄNEMARK 

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ 

▼C2 
DEUTSCHLAND 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did= 
404888.html 

▼M2 
ESTLAND 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRLAND 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id =28519 

GRIECHENLAND 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPANIEN 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/ 
GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx 

FRANKREICH 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

KROATIEN 

http://www.mvep.hr/sankcije 

ITALIEN 

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe 

ZYPERN 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument 

LETTLAND 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITAUEN 

http://www.urm.lt/sanctions 

LUXEMBURG 

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/ 
mesures-restrictives.html 

UNGARN 

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t% 
C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_f inal.pdf 

▼B
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ΜΑLTA 

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/ 
Sanctions-Monitoring-Board.aspx 

NIEDERLANDE 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

ÖSTERREICH 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLEN 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja 

PORTUGAL 

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o- 
ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx 

RUMÄNIEN 

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOWENIEN 

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi 

SLOWAKEI 

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINNLAND 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SCHWEDEN 

http://www.ud.se/sanktioner 

VEREINIGTES KÖNIGREICH 

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions 

Anschrift für Notifikationen an die Europäische Kommission 

Europäische Kommission 
Dienst für außenpolitische Instrumente (FPI) 
Büro EEAS 07/99 
B-1049 Brüssel, Belgien 
E-Mail: relex-sanctions@ec.europa.eu. 

▼M2
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